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Teil A: Begründung 
 
1. Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Der Bebauungsplan Nr. 38 „Ihne“ der Stadt Meinerzhagen wurde Ende der 
1990er Jahre Jahren zur Standortsicherung der nahe der Ortschaften „Wormger-
mühle“ und „Ihne“ gelegenen Metall- bzw. Kunststoff verarbeitenden Firmen 
aufgestellt. Darüber hinaus sollten Entwicklungsmöglichkeiten für diese Firmen 
geschaffen sowie zusätzliche gewerbliche Bauflächen bereitgestellt werden.  

Die im Plangebiet ansässige Metall verarbeitende Firma benötigt westlich an-
grenzend an ihr Firmengelände und damit außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplanes und des darin festgesetzten „Industriegebietes“ (GI) einen zu-
sätzlichen großen Mitarbeiterparkplatz mit ca. 80 Stellplätzen. Aufgrund zu be-
rücksichtigender betriebstechnischer Abläufe und vor dem Hintergrund betriebs-
interner Überlegungen zur bestmöglichen baulichen Ausnutzbarkeit des Firmen-
grundstücks stellt sich dieser avisierte Parkplatzstandort als der am bestem ge-
eignete Standort für die Firma dar. 

Bei dieser Fläche handelt es sich ursprünglich um eine hauptsächlich landwirt-
schaftlich genutzte Fläche im Außenbereich. Die Errichtung eines Parkplatzes ist 
somit dort planungsrechtlich nicht zulässig, sie ist aber dennoch bereits in Teilen 
erfolgt.  

Um die Parkplatzanlage insgesamt dort planungsrechtlich abzusichern, bedarf es 
der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 38 „Ihne“ dergestalt, 
dass die für die Anlage des Parkplatzes benötigten Flächen in den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes einbezogen und zum „Industriegebiet“ (GI) umge-
widmet werden, das bestehende GI-Gebiet somit erweitert wird. Mit der Festset-
zung von „Stellplätzen“ im Bereich von „nicht-überbaubaren Grundstücksflä-
chen“ des GI-Gebietes wird die Zulässigkeit des geplanten Parkplatzes herbeige-
führt werden können. Zudem wird die Bereitstellung von Flächen für die im Zu-
sammenhang damit notwendig werdenden Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 

Diese Bebauungsplanänderung und –erweiterung soll im Sinne einer Förderung 
des Unternehmens-Standortes erfolgen, zumal dadurch keine ökologisch bedeut-
samen Flächen beansprucht werden. Im Zuge dieser Änderung kann außerdem 
das Planungsrecht an die vor einigen Jahren vom Märkischen Kreis genehmigten 
baulichen Erweiterungen am Gebäude der Firma (mit Überschreitung der festge-
setzten Baugrenzen) sowie der Anlage eines Wendeplatzes (teilweise im Außen-
bereich) angepasst werden. 

Der Rat der Stadt Meinerzhagen hat hierzu einen entsprechenden Aufstellungs-
beschluss gefasst. 
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Diese 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 38 "Ihne" ersetzt 
für ihren Geltungsbereich die bisherigen Festsetzungen des rechtskräftigen Be-
bauungsplan Nr. 38. 

2. Räumlicher Geltungsbereich  

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 38 „Ihne“ liegt südöstlich von Valbert 
an der von Valbert nach Attendorn führenden Landstraße L 539, über die auch 
eine Verbindung zu Meinerzhagen und zur Autobahn A 45 gegeben ist. Der Be-
reich, für den der Bebauungsplan Nr. 38 „Ihne“ geändert, bzw. der in dessen 
Geltungsbereich einbezogen werden soll, liegt am westlichen Rand des Gewer-
be- und Industriegebietes „Ihne“, südlich der Ortslage „Wormgermühle“.  

Das Plangebiet ist insgesamt ca. 1,3 ha groß. Im Einzelnen werden folgende 
Flurstücke erfasst: 

Gemarkung Valbert, Flur 9, Flurstücke 1390, 1449 (tlw.), 1450, 1507 (tlw.), 
1510, 1512, 1534 (tlw.) und 1535. 

Lage und Abgrenzung gehen aus nachstehendem Übersichtsplan hervor:  
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Gegenüber der Abgrenzung, die dem Aufstellungsbeschluss des Rates der Stadt 
Meinerzhagen vom 18.12.2006 zugrunde lag, ist die Abgrenzung des Geltungs-
bereichs der Planänderung und -erweiterung verändert worden. Diese Verände-
rung resultiert aus der im Laufe der Planbearbeitung aufgrund der Ermittlung des 
ökologischen Ausgleichsbedarfs notwendig gewordenen Einbeziehung von wei-
teren Plangebietsflächen als Ausgleichsflächen. Es hatte sich herausgestellt, dass 
der Ausgleich der für den Bau des Mitarbeiterparkplatzes zu erwartenden Ein-
griffe in Natur und Landschaft nicht innerhalb des ursprünglich abgegrenzten 
Plangebietes (Änderungs- und Erweiterungsbereich des Bebauungsplanes) durch 
geeignete landschaftspflegerische Maßnahmen hätte ausgeglichen werden kön-
nen. Insofern wurde eine bisherige, an ein bestehendes Feldgehölz angrenzende 
Gewerbegebietsfläche, die aufgrund ihrer Topografie ohnehin nur sehr schwer zu 
bebauen gewesen wäre, als Ausgleichsfläche mit der Festsetzung von Maßnah-
men zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Anpflanzung 
eines Feldgehölzes zur sinnvollen Ergänzung des angrenzenden Bestandes) vor-
gesehen.  

3. Verfahren 

Da durch diese Bauleitplanung aufgrund des damit verfolgten Planungszieles ei-
nen Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet wird, ist ein ordentliches Auf-
stellungs-Verfahren gemäß § 2 BauGB durchzuführen.  

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist für jeden Bebauungsplan eine Umweltprüfung 
durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
ermittelt und in einem Umweltbericht (siehe Teil B dieser Begründung) ausführ-
lich beschrieben und bewertet werden. In den Umweltbericht wird außerdem die 
Eingriffsregelung integriert: Die geplante Neubebauung stellt einen Eingriff in 
Natur und Landschaft dar, der kompensationspflichtig ist. Eine Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung (mit zeichnerischer Darstellung) bestimmt den Umfang 
der zu erbringenden Ausgleichsmaßnahmen. Die artenschutzrechtliche Prüfung 
wird ebenfalls im Rahmen der Umweltprüfung erbracht. 
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4. Planungsrechtliche Situation 

4.1 Regionalplan 

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg – Teilabschnitt Oberberei-
che Bochum und Hagen – ist das Plangebiet als „Bereich für industrielle und 
gewerbliche Nutzungen (GIB)“ dargestellt. 

4.2 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Meinerzhagen aus dem Jahre 1999 
stellt für den Bereich des Bebauungsplanplangebiets „Gewerbliche Baufläche“ 
dar. Da es sich bei der vorliegenden Planung zur 1. Änderung und Erweiterung – 
gemessen an der Gesamtfläche der bei „Ihne“ planungsrechtlich gesicherten ge-
werblichen Bauflächen – nur um eine geringfügige Erweiterung handelt, bedarf 
es nicht auch noch der Änderung des Flächennutzungsplans; dieser lässt mit sei-
nen Darstellungen von gewerblichen Bauflächen für die angrenzende Bebau-
ungsplanänderung und –erweiterung einen ausreichenden Interpretationsspiel-
raum. Die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 38, die für die 
betroffenen Grundstücke auch weiterhin „Gewerbliche Bauflächen“ festsetzen 
soll, wird somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  

4.3 Bebauungsplan 

Der Bebauungsplan Nr. 38 setzt für den Geltungsbereich der 1. Änderung Indus-
triegebiet gemäß § 9 BauNVO sowie eine „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB fest. Die Planung sieht nun im nördlichen Bereich des Ände-
rungsgebietes eine Erweiterung des Industriegebietes und der überbaubaren Flä-
chen vor, während im Süden des Änderungsbereichs eine Rücknahme des In-
dustriegebietes und der überbaubaren Flächen vorgesehen ist. Dort ist stattdessen 
eine zusätzliche „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft“ vorgesehen. Die 1. Änderung und Erweite-
rung des Bebauungsplans Nr. 38 wird nach Inkrafttreten die bisherigen Festset-
zungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 38 für den beschriebenen 
Bereich ersetzen. 

4.4 Landschaftsplan 

Das Plangebiet liegt innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Land-
schaftsplanes Nr. 6 Meinerzhagen. Es ist darin als Landschaftsschutzgebiet 
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(LSG) 4811-0004 bzw. im Bereich des Siepen als LSG 4811-0003 ausgewiesen. 
Die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 38 wird nach Inkraft-
treten die bisherigen Ausweisungen des Landschaftsplans Nr. 6 für den beschrie-
benen Bereich ersetzen. 

5. Bestand innerhalb des Plangebietes 

Innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungsplanes Nr. 38 befinden sich Teile des Firmenhauptgebäudes mit befestigten 
Zufahrten und Zugängen. Teile der unbebauten Flächen des Betriebsgrundstü-
ckes stellen sich als bepflanzte Böschungen und geschotterte Flächen dar, andere 
sind mit Rasen begrünt oder mit Gehölzen bestanden. Im südlichen Bereich des 
Änderungsgebietes sind mehrere Fischteiche vorhanden, die von einem kleinen 
Wald umgeben sind. Die Erweiterungsfläche wird als intensives Grünland ge-
nutzt.  

6. Städtebauliches Konzept 

Die Zufahrt zum Firmengelände erfolgt von Norden über die Landesstraße L 539 
im Bereich der Ortslage Wormgermühle und führt in östliche Richtung einmal 
um das Fabrikgebäude herum. Eine Anlieferungszone mit Lkw-Wendeplatz be-
findet sich im Zufahrtsbereich auf der Westseite des Fabrikgebäudes. Ein zentra-
ler Mitarbeiterparkplatz mit ca. 55 Stellplätzen liegt im Südwesten des Fabrikge-
ländes zwischen dem Fabrikgebäude und den südlich davon gelegenen Fischtei-
chen. Gegenüber diesem Parkplatz ist nun der neue Mitarbeiterparkplatz mit ca. 
80 zusätzlichen Stellplätzen sowie einer Garagenanlage geplant. Die Zufahrt 
hierzu soll an die bereits bestehende Zufahrt des vorhandenen, zentral gelegenen 
Mitarbeiterparkplatzes angebunden werden. Der geplante zusätzliche Mitarbei-
terparkplatz soll auf der sich westlich an das Firmengelände anschließenden, er-
heblich höher gelegenen Grünlandfläche angelegt werden.  

Es ist vorgesehen, den Eingriff, der durch die Erweiterung des Industriegebietes 
um einen weiteren Mitarbeiterparkplatz verursacht wird, im Plangebiet auszu-
gleichen. Im südlichen Bereich des Plangebietes wird zu diesem Zweck ein Teil 
des bisherigen Industriegebietes als solches zurückgenommen und als Aus-
gleichsfläche zur Anpflanzung von Feldgehölzen genutzt. 
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7. Planungsinhalt  

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Baugebiet im Geltungsbereich der 1. Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungsplans Nr. 38 wird - entsprechend der Festsetzung zur zulässigen Art der bau-
lichen Nutzung für den betroffenen Änderungsbereich im Ursprungsbebauungs-
plan - als Industriegebiet (GI) gemäß § 9 BauNVO festgesetzt. Industriegebiete 
dienen ausschließlich der Unterbringung von Gewerbebetrieben, und zwar vor-
wiegend von solchen Betrieben, die in anderen Baugebieten unzulässig sind.  

Zulässig sind: 

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Be-
triebe 

2. Tankstellen 

Ausnahmsweise können gemäß § 9 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden: 

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs-
inhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet sind und 
ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke 

Für die Änderungs- und Erweiterungsfläche des Industriegebietes werden die 
geltenden Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 38 zur Art der 
baulichen Nutzung übernommen,  da sich der überwiegende Teil der überbauba-
ren Flächen des Betriebes innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 38 befindet. Ein 
Anlass, andere Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung zu treffen, besteht 
für den vorliegenden Bebauungsplan nicht, denn dieser soll in erster Linie die 
planungsrechtliche Zulässigkeit einer Stellplatzanlage regeln.  

Grundsätzlich ist bei der Planung von Gewerbe- und Industriegebieten zur Ge-
währleistung ausreichender Abstände zwischen bestimmungsgemäß betriebenen 
emittierenden Anlagen industrieller Art und angrenzenden Wohngebieten, 
Mischgebieten und Dorfgebieten die Abstandsliste des Abstandserlasses anzu-
wenden. Deshalb wird zum Schutz des Dorfgebietes Ihne festgesetzt: 

Unter Anwendung des aktuellen Abstandserlasses vom 12.10.2007 sind 
die Anlagen der Abstandsklassen I – IV der Abstandsliste zum Abstands-
erlass unzulässig. Gemäß § 31 Abs. 1 BauGB können aus der Abstands-
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klasse IV die Ziffern 45, 47 und 48 ausnahmsweise zugelassen werden, 
wenn die Unbedenklichkeit hinsichtlich des Immissionsschutzes nach-
gewiesen wird. 

Bei den o.g. ausnahmsweise zulässigen Ziffern handelt es sich um Betriebe der 
Abstandsklasse IV, die mit dem Zeichen (*) gekennzeichnet sind: Ziffer 45 - An-
lagen zum Walzen von Stahl (Warmwalzen) und Metallen, ausgenommen Anla-
gen zum Walzen von Kaltband mit einer Bandbreite bis 650 mm / Ziffer 47 - 
Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke / Ziffer 48 - Anlagen zur Herstellung von 
warm gefertigten nahtlosen oder geschweißten Rohren aus Stahl.  

Die im Plangebiet ansässige Firma, die an die außerhalb des Plangebietes lie-
gende Splittersiedlung Wormgermühle angrenzt, hat im Rahmen von Bau- und 
Immissionsschutzgenehmigungsverfahren bereits die immissionsschutzmäßige 
Unbedenklichkeit hinsichtlich der Wohnungen in Wormgermühle nachgewiesen. 
Das direkt angrenzende Wohnhaus ist dem Betrieb zuzuordnen.  

Die übrigen Betriebe der Abstandsklasse IV, die mit dem Zeichen (*) gekenn-
zeichnet sind, werden analog zur Festsetzungssystematik des rechtskräftigen Be-
bauungsplans Nr. 38 bei der Ausnahmefestsetzung nicht berücksichtigt. Dies 
sind die in der aktuellen Abstandsliste 2007 aufgeführten Betriebe mit Ziffer 38 - 
Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 kV / Ziffer 43 - Anla-
gen zur Herstellung von Beton, Mörtel oder Straßenbaustoffen unter Verwen-
dung von Zement / Ziffer 79 - Oberirdische Deponien und Ziffer 80 - Autokinos.  

Die aktuelle Abstandsliste aus dem Anhang des o.g. Abstandserlasses ist Be-
standteil des Bebauungsplans. Sie ist der Begründung als Anlage 4 beigefügt. 

7.2 Maß der baulichen Nutzung 

Als Maß der baulichen Nutzung gemäß § 16 BauNVO wird im Industriegebiet 
festgesetzt: 

- Die Grundflächenzahl, 

- die Geschossflächenzahl,  

- teilweise die Zahl der Vollgeschosse und 

- teilweise die Höhe baulicher Anlagen. 

Es werden die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 38 über-
nommen: Den in § 17 Abs. 1 genannten Obergrenzen für das Maß der baulichen 
Nutzung in Industriegebieten entsprechend, wird eine Grundflächenzahl von 0,8 
und eine Geschossflächenzahl von 2,4 festgesetzt. Die Zahl der zulässigen Voll-
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geschosse wird für das Baufeld des Fabrikgebäudes auf maximal drei begrenzt. 
Für das höher gelegene, bisher unbebaute Baufeld wird auf die Festsetzung der 
Zahl der Vollgeschosse verzichtet, um auf dieser Betriebserweiterungsfläche ei-
nen möglichst großen Gestaltungsspielraum zu gewährleisten. Hier wird statt-
dessen eine maximal zulässige Firsthöhe für Industriegebäude festgesetzt, womit 
einer übergebührlichen Höhenentwicklung der Gebäude und einer damit verbun-
denen Landschaftsbildbeeinträchtigung vorgebeugt wird. 

Die festgesetzten Grund- und Geschossflächen gewährleisten eine bestmögliche 
Grundstücksausnutzung.  

7.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO 
durch die Festsetzung von Baugrenzen in Form von großen, zusammenhängen-
den Baufeldern bestimmt, um dem  betroffenen Betrieb im Rahmen der zulässi-
gen GRZ einen größtmöglichen Gestaltungsspielraum bei der Positionierung der 
Gebäude auf dem Gelände zu ermöglichen. Die vor einigen Jahren vom Märki-
schen Kreis genehmigten baulichen Erweiterungen am Gebäude der Firma, die 
damals eine Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen darstellten und im 
Wege der Befreiung gem. § 31 (2) BauGB zugelassen wurden, werden nun pla-
nungsrechtlich nachvollzogen, in dem die Baugrenzen hier um die Flächen des 
Anbaus erweitert werden. Die neu festgesetzten Baugrenzen der vorliegenden 
Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 38 schließen an die Bau-
grenzen im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 38 an.  

7.4 Flächen für Stellplätze und Garagen 

Entgegen der Festsetzungssystematik des rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 38 
wird der geplante Mitarbeiterparkplatz nicht mit in die überbaubare Grund-
stücksfläche genommen, sondern es wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB eine 
gesonderte „Fläche für Stellplätze und Garagen“ festgesetzt. Dies liegt in der to-
pografischen Lage des Parkplatzes begründet, der sich ca. 10 m höher als die 
Produktionsfläche des Betriebes befindet und durch steile Böschungsflächen da-
von abgetrennt am nordwestlichen Rand des Betriebsgrundstückes liegt. Inner-
halb der gesondert festgesetzten Fläche können insgesamt ca. 80 Stellplätze so-
wie eine Garagenanlage mit den Außenmaßen 6,30 m x 25 m entstehen. Darin 
sollen Betriebsfahrzeuge untergebracht werden. Für die Stellplatzfläche wird zur 
Minimierung des Eingriffs festgesetzt, dass die Fläche nicht wasserundurchlässig 
versiegelt werden darf. 
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7.5 Dachgestaltung 

In Anpassung und Übernahme  der in den Ursprungsbebauungsplan aufgenom-
menen örtlichen Bauvorschriften werden bezüglich der Dachform und Dachnei-
gung örtliche Bauvorschriften gemäß § 86 Abs. 1 und 4 BauO NRW i. V. m. § 9 
Abs. 4 BauGB als Festsetzungen in die Bebauungsplanänderung und -
erweiterung übernommen. Zulässig sind demnach im festgesetzten GI-Gebiet, 
diesem angemessen und angepasst, Flach- und Satteldächer mit einer Dachnei-
gung von max. 10°. 

7.6 Private Grünfläche 

Innerhalb der Erweiterungsfläche befindet sich ein Grundstück, welches zum an-
grenzenden Wohnhaus Wormgermühle gehört. Dieses Wohnhaus ist dem Be-
triebsgrundstück der im Plangebiet ansässigen Firma zuzuordnen. Das Grund-
stück wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB als „private Grünfläche“ mit der 
Zweckbestimmung „Garten“ festgesetzt.  

7.7 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

Die zum Ausgleich der mit der Bauleitplanung vorbereiteten Eingriffe in Natur 
und Landschaft notwendigen Ausgleichsflächen werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB als „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft“ festgesetzt. Ein Teil dieser Flächen sind 
bereits im Bebauungsplan Nr. 38 als „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ festgesetzt und 
werden übernommen. Bei den Flächen, die sich im Erweiterungsbereich befin-
den, handelt es sich um bisherige Grünlandflächen. Der restliche Teil der not-
wendigen Ausgleichsflächen wird mittels Rücknahme von Planungsrechten be-
reit gestellt. Der Bebauungsplan Nr. 38 sieht im südlichen Änderungsbereich In-
dustriegebiet und überbaubare Flächen vor, die nun teilweise zurückgenommen 
werden. 

Auf der mit A gekennzeichneten Fläche ist ein Feldgehölz als Niederwald 
(Laubwald) herzustellen. Die vorhandenen Gehölze sind dauerhaft zu erhalten 
und in die Pflanzung zu integrieren. Die vorhandenen Fischteiche sind einer Ei-
genentwicklung - ohne Fischbesatz - zuzuführen. Auf der mit B gekennzeichne-
ten Fläche ist mit Laubgehölzen ein Feldgehölz zu entwickeln. Vorhandene Ge-
hölze sind dauerhaft zu erhalten und in die Pflanzung zu integrieren.  

Nähere Einzelheiten und Erläuterungen hierzu sind dem Umweltbericht als Teil 
B dieser Begründung zu entnehmen. 
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7.8 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

Der neue Mitarbeiterparkplatz soll eine intensive Eingrünung erhalten. Die dazu 
notwendigen Flächen werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB als „Flächen 
zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“ festgesetzt. Auf den gekenn-
zeichneten Flächen sind Laubgehölze in Form eines frei wachsenden Gehölzes 
anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Zusätzlich sind in dem Ge-
hölz mindestens 20 Laubbäume zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhal-
ten. 

Auch hierzu enthält der Umweltbericht weitergehende Erläuterungen. 

8. Umweltbelange 

8.1 Umweltprüfung / Eingriffsregelung 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB besteht die Pflicht, bei der Aufstellung von Bebauungs-
plänen eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die Belange des Umwelt-
schutzes gemäß § 1 Abs. 6, Nr. 7 sowie § 1a BauGB ermittelt und in einem als 
Umweltbericht bezeichneten gesonderten Teil der Begründung beschrieben und 
bewertet werden (s. Teil B der Begründung). Hierzu werden zum einen die vo-
raussichtlichen erheblichen Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 
Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 
Kulturgüter und sonstige Schutzgüter beschrieben. Zum anderen wird im Um-
weltbericht dokumentiert, wie die Belange des Umweltschutzes durch Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen im Rahmen des Verfahrens berücksichtigt 
wurden. 

Nach § 1 Abs. 5, Satz 2 BauGB sollen Bauleitpläne dazu beitragen, eine men-
schenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln. § 1 Abs. 6, Nr. 7 BauGB bestimmt, dass bei Auf-
stellung der Bauleitpläne gemäß § 1 die Belange des Umweltschutzes, des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere des Naturhaushaltes, des 
Wassers, der Luft und des Bodens einschließlich seiner Rohrstoffvorkommen, 
sowie des Klimas zu berücksichtigen sind. § 1a Abs. 2 BauGB beinhaltet die 
Vorgabe, dass mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden soll und da-
bei Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. 

Durch das geplante Vorhaben entsteht ein Eingriff in Natur und Landschaft, der 
gemäß § 1a BauGB i. V .m. § 14 BNatSchG auszugleichen ist. Der Kompensati-
onsbedarf errechnet sich aus dem Vergleich der Ist-Situation (bisherige Festset-
zungen des Bebauungsplans Nr. 38 / Zustand der Erweiterungsfläche) mit dem 
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nach dem vorliegenden Bebauungsplan angestrebten Zustand von Natur und 
Landschaft. 

8.2 Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 

Bei der Bilanzierung wurde der Ausgangszustand des Plangebietes in Bezug auf 
die vorgefundenen Biotoptypen / Nutzungen unter Berücksichtigung der im Än-
derungsbereich bestehenden Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
Nr. 38 dem Zustand gemäß Planung (Festsetzungen der 1. Änderung und Erwei-
terung) gegenübergestellt. Die im Bebauungsplan Nr. 38 festgesetzte „Fläche 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ wurde 
ihrem Entwicklungsziel entsprechend als Feldgehölz (Niederwald) in der Bilan-
zierung berücksichtigt, obwohl die hierzu festgesetzten Anpflanzungsmaßnah-
men noch nicht realisiert worden sind. Des Weiteren bleibt die zwischenzeitlich 
bereits realisierte Stellplatzanlage mit Zufahrt als solche unberücksichtigt; der 
Bilanzierung wurde der ursprüngliche Zustand „intensiv genutzte Grünlandflä-
che“ zu Grunde gelegt. Der Eingriff kann im Bebauungsplangebiet zu 100 % 
ausgeglichen werden. Näheres hierzu ist dem Umweltbericht im Teil B dieser 
Begründung zu entnehmen. 

8.3 Artenschutz 

Im Rahmen des Änderungsverfahrens sind die Artenschutzbelange entsprechend 
der europäischen Bestimmungen zu prüfen. Gesetzliche Grundlagen bilden § 15 
Abs. 3 und § 44 BNatSchG. Die Prüfung erfolgte in Form einer eigenständigen 
artenschutzrechtlichen Prüfung1. Die durchgeführte Artenschutzvorprüfung 
kommt zum Ergebnis, dass keine Verbotstatbestände des § 44 erfüllt werden. Ei-
ne Ausnahmegenehmigung ist nicht erforderlich. 

8.4 Bodenschutz / Altlasten 

Mit Grund und Boden ist gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sparsam umzugehen. Mit 
der 1. Änderung und Erweiterung des vorliegenden Bebauungsplans wird ein 
Braunerdestandort in Anspruch genommen. Es können ca. 2.200 m² neu versie-
gelt bzw. teilversiegelt werden. Die zusätzlich erforderliche Neuversiegelung 
wird auf das notwendige Maß begrenzt. Zur Verringerung des Versiegelungsgra-
des müssen, soweit möglich, durchlässige Beläge verwendet werden. Oberboden 
im Sinne der DIN 18300, der durch das Vorhaben ausgehoben wird, ist gemäß § 
202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Ver-
geudung zu schützen. Eine Entsiegelung von Flächen ist nicht vorgesehen. Posi-

                                                   
1 Grünkonzept Landschaftsarchitekten: Artenschutzprüfung zur 1. Änderung und Erweiterung des Be-

bauungsplans Nr. 38 „Ihne“, Coesfeld, Februar 2013 
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tiv wirkt sich aus, dass planintern Ausgleichsmaßnahmen auf einer Fläche fest-
gesetzt werden, auf der laut rechtsverbindlichem Bebauungsplan Nr. 38 Baurecht 
gegeben ist. Die Ausgleichsflächen dienen neben dem Ausgleich für Eingriffe in 
die Biotopstruktur kumulativ auch dem Ausgleich für die Eingriffe in den beleb-
ten Bodenhorizont.  

Die Fläche der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 38 ist 
nicht im Altlastenkataster des Märkischen Kreises als Altlastenverdachtfläche 
aufgeführt. 

8.5 Klimaschutz 

Bauleitpläne sollen seit der Novelle des BauGB 2011 dazu beitragen, den Kli-
maschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung 
zu fördern. Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll gemäß § 1a Abs. 5 
BauGB sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung 
getragen werden. Das Ziel des Klimaschutzes ist die Minderung der Treibhaus-
gas-Emissionen, die als Hauptursache der globalen Erderwärmung gelten. Als 
Klimaanpassung werden Maßnahmen bezeichnet, die dazu dienen, die Folgen 
des Klimawandels möglichst unbeschadet zu überstehen.  

Einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen leis-
ten auf der Ebene der Stadtentwicklung kompakte Siedlungsstrukturen, die Ver-
meidung von Verkehrsemissionen, die Freihaltung der Frischluftschneisen, die 
Schaffung von Freiflächen und die Reduzierung der Bodenversiegelung; auf Ge-
bäudeebene sind ein geringer Energieverbrauch, die energieeffiziente Wärme- 
und Kälteerzeugung, die Nutzung regenerativer Energien sowie Dach- und Fas-
sadenbegrünungen zu nennen. 

Die vorliegende 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 38 dient 
der Standortsicherung und durch seine maßvolle Erweiterung der Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit des im Plangebiet ansässigen Industriebetriebes. Dem 
Plangebiet kommt eine nur geringe lokal- und bioklimatische Bedeutung zu. 
Frischluftschneisen und Freiflächen werden nur zu einem sehr geringen Anteil in 
Anspruch genommen. Die vorgesehene Versiegelung im Änderungs- und Erwei-
terungsbereich löst zwar eine erhöhte Aufheizung der Fläche aus. Die geplante 
Eingrünung der Stellplatzanlage wird aber die Aufheizung der versiegelten Flä-
che reduzieren. Der Ausgleich des Eingriffs erfolgt im Übrigen direkt im Plan-
gebiet durch Zurücknahme bisheriger Baurechte. Damit wird nachhaltige Sied-
lungsentwicklung betrieben.  
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9. Ver- und Entsorgung / Behandlung von Niederschla gswasser 

Die Versorgung der im Plangebiet befindlichen Grundstücke des festgesetzten 
Industriegebietes mit Strom, Wasser und Gas ist sichergestellt. 

Gemäß § 51 a Landeswassergesetz NW ist es vorgeschrieben, dass für Grundstü-
cke, die nach dem 01.01.1996 erstmals bebaut oder befestigt werden, das Re-
genwasser auf dem Grundstück zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein 
Gewässer einzuleiten ist, soweit das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt 
wird. Dabei ist aber der Schutz von Sachgütern, die vorhandene oder geplante 
entwässerungstechnische Ausstattung (Misch- und Trennsystem) und die Ver-
hältnismäßigkeit der Versickerungsmaßnahme zu berücksichtigen. 

Der geplante Mitarbeiterparkplatz muss gemäß der im Plan getroffenen Festset-
zung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB mit wasserdurchlässigem Material befestigt 
werden. Eine Versickerungsfähigkeit des Regenwassers ist damit gegeben. Dar-
über hinausgehend werden durch diese Bauleitplanung keine über die bereits be-
stehenden Versiegelungen im Plangebiet hinaus gehende Versiegelungsmöglich-
keiten geschaffen. 

10. Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Bau- oder Bodendenkmäler sind im Plangebiet derzeit nicht bekannt. In den Be-
bauungsplan wird vorsorglich ein Hinweis zum Umgang mit etwaigen, bisher 
nicht bekannten Bodendenkmälern bei Erdarbeiten aufgenommen. 

11. Bodenordnung 

Maßnahmen zur Neuordnung des Grund und Bodens werden nicht erforderlich. 
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12. Städtebauliche Daten 

Industriegebiet  7.864 m² 59 % 

Private Grünfläche (Garten) 203 m² 2 % 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz und zur 
Pflege von Natur und Landschaft 

5.163 m² 39 % 

Gesamtfläche 13.230 m2 100 % 

13. Kosten 

Der Stadt Meinerzhagen entstehen keine Planungskosten, da diese erklärterma-
ßen von den durch die Planung Begünstigten übernommen werden. Darüber hin-
aus gehende Kosten wie z.B. Erschließungskosten, fallen auf Grundlage dieser 
Planung ebenfalls nicht an.  

Planquadrat Dortmund 
Büro für Raumplanung, Städtebau + Architektur 
Gutenbergstr. 34  44139 Dortmund 
� 0231 557114-0  � 0231 557114-99 
eMail: info@planquadrat-dortmund.de 
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Teil B: Umweltbericht 

14. Einleitung 

Gemäß § 2a BauGB ist der 1. Änderung und Erweiterung des BP 38  „Ihne“ ein 
Umweltbericht als Teil B der Begründung beigefügt. Der Umweltbericht umfasst 
die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen durch die im Rahmen der 1. Änderung und Erweiterung des BP 38 
getroffenen Festsetzungen in seinem räumlichen Geltungsbereich. Die Auswir-
kungen der Planung auf die relevanten Schutzgüter und Landschaftspotenziale 
werden dargestellt und bewertet. Soweit erforderlich werden die Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen dargestellt und bei der abschließenden Erheblichkeitsbeurtei-
lung berücksichtigt. 

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist im Bauleitplanverfahren in der Abwägung 
gem. § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 

Die Beurteilung der möglichen Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumenta-
tiv. Dabei werden folgende Stufen der Umwelterheblichkeit unterschieden: ja, 
nein, teilweise, vorübergehend erheblich. Bei der Beurteilung der Umwelterheb-
lichkeit ist insbesondere die Ausgleichbarkeit der ermittelten nachteiligen Um-
weltauswirkungen ein wichtiger Indikator. Nicht ausgleichbare Auswirkungen, 
wie z. B. die dauerhafte Bodenversiegelung schutzwürdiger Böden bei gleichzei-
tig fehlenden Entsiegelungsmöglichkeiten, werden grundsätzlich als erheblich 
eingestuft.  

Zur Beurteilung der Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen, auf Boden-, Wasser- 
und die lufthygienischen und klimatischen Verhältnisse sowie auf die Landschaft 
und seine Erholungsfunktion erfolgte eine Begehung des räumlichen Geltungs-
bereiches des BP 38 „Ihne“ und der angrenzenden Flächen im Februar 2011 und 
ergänzend im Januar 2012. Die Analyse der Nutzungs- und Biotoptypenerfas-
sung sowie der übrigen Landschaftsfunktionen bildet die Grundlage für die Beur-
teilung der Bedeutung und Empfindlichkeit der im Umweltbericht zu behandeln-
den planungsrelevanten Schutzgüter. 

Folgende Gutachten, Untersuchungen und Ausarbeitungen lagen zum Zeitpunkt 
der Erarbeitung des vorliegenden Umweltberichtes vor und wurden ausgewertet: 

- Zeichnerische Darstellung der 1. Änderung und Erweiterung des BP 38 
„Ihne“ der Stadt Meinerzhagen (Planquadrat Dortmund, Dortmund, 
Stand: 11..02.2013) 
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- Rechtskräftiger Bebauungsplan  des BP 38 „Ihne“ der Stadt Meinerzha-
gen, Stand: 17.03.1997 

Die o. a. Unterlagen sowie weitere Informationen wurden im Rahmen der Um-
weltprüfung zur Beurteilung des heutigen Umweltzustands und der voraussicht-
lichen Umweltauswirkungen der 1. Änderung und Erweiterung des BP 38 heran-
gezogen. Bei der Ortsbegehung wurde festgestellt, dass bereits eine Nutzung als 
Zufahrt bzw. als Stellplatzanlage im erweiterten Geltungsbereich stattfindet. Die 
Beurteilung der Auswirkungen wird unabhängig von der Nutzung auf Basis des 
ursprünglichen Zustandes vorgenommen. Weiter wurde festgestellt, dass eine im 
Bebauungsplan festgesetzte Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft nicht vollständig realisiert wurde. Diese Festsetzung 
lt. B-Plan wurde als Grundlage bei der Bearbeitung verwendet.  

Bestimmte Umweltauswirkungen sind hinsichtlich ihrer Intensität und Reichwei-
te nicht eindeutig zu beurteilen, wie z.B. mögliche Auswirkungen im Bereich lo-
kalklimatischer Funktionen und durch Immissionen. Der Aufwand zur Erstellung 
von Spezialgutachten ist im Verhältnis zu den dabei speziell für das Plangebiet 
zu gewinnenden Erkenntnissen aufgrund der ermittelten nur durchschnittlichen 
Bedeutung und Empfindlichkeit der relevanten Umweltfunktionen im Plangebiet 
unverhältnismäßig hoch. In diesem Fall erfolgen dann gutachterliche Abschät-
zungen auf Grundlage von Erfahrungswerten und Analogschlüssen. 

14.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bauleitplanes / Bedarf an 
Grund und Boden 

Die im Plangebiet ansässige Firma  möchte westlich angrenzend an ihr Firmen-
gelände und damit außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes und des 
darin festgesetzten „Industriegebietes“ (GI) einen zusätzlichen großen Mitarbei-
terparkplatz mit ca. 80 Stellplätzen anlegen. Bei dieser Fläche handelt es sich um 
eine hauptsächlich landwirtschaftlich genutzte Fläche im Außenbereich. Die Er-
richtung eines Parkplatzes ist somit dort planungsrechtlich nicht zulässig. Um 
dieses zu ermöglichen, bedarf es der Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
planes Nr. 38 „Ihne“ dergestalt, dass die für die Anlage des Parkplatzes benötig-
ten Flächen in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen und zum 
„Industriegebiet“ (GI) umgewidmet werden, das bestehende GI-Gebiet somit er-
weitert wird. Mit der Festsetzung von „Stellplätzen“ im Bereich von „nicht-
überbaubaren Grundstücksflächen“ des GI-Gebietes soll die Zulässigkeit des ge-
planten Parkplatzes herbeigeführt werden. Zudem sollen bisher als GI-Flächen 
dargestellte Teilflächen im rechtskräftigen Bebauungsplan im Rahmen der Än-
derung zu „Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur  und 
Landschaft“ im Zuge der Planung von Ausgleichsmaßnahmen umgewidmet wer-
den.  
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Das gesamte Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 1,32 ha. 

Folgende Nutzungen/Flächengrößen sind darin vorgesehen: 

GI-Gebiet, Baufläche innerhalb einer überbaubaren Grundstücksfläche:  0,27 ha 

GI-Gebiet, nicht-überbaubare GF ( Freiflächen ):     0,20 ha 

private Grünfläche (Garten):        0,02 ha 

Stellplatzanlage/ Garagenanlage:        0,23 ha 

Flächen mit Pflanzbindungen:        0,08 ha 

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft: 0,52 ha 

14.2 Umweltschutzziele und –bestimmungen aus übergeordneten Fachge-
setzen, Normen und Fachplanungen und ihre Berücksichtigung 

In den Fachgesetzen sind für die Umwelt-Schutzgüter Grundsätze und Ziele for-
muliert, die im Rahmen der Umweltprüfung berücksichtigt werden müssen. Ins-
besondere im Rahmen der Bewertung sind vor allem solche Ausprägungen und 
Strukturen auf der einzelnen Schutzgutebene hervorzuheben, die im Sinne des 
jeweiligen Fachgesetzes eine besondere Rolle als Funktionsträger übernehmen 
(z.B. geschützte oder schutzwürdige Biotope als Lebensstätte streng geschützter 
Arten oder bedeutungsvolle Grundwasserleiter in ihrer Rolle im Naturhaushalt 
oder als Wasserlieferant). Deren Funktionsfähigkeit ist unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen Zielaussagen zu schützen, zu erhalten und ggf. weiterzuentwi-
ckeln. Nachfolgende Zielaussagen sind im Rahmen der Umweltprüfung für den 
BP 38 „Ihne“, 1. Änderung und Erweiterung, relevant und zu berücksichtigen: 
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Bundesnaturschutz-
gesetz / Landschafts-
gesetz NRW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundeswaldgesetz 
 
 
 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 
Insbesondere sind die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Viel-
falt zu berücksichtigen. Weiterhin sind zu berücksichtigen 
die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogel-
schutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind 
in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-
gen.  
 
Ziel des BBodSchG ist der nachhaltige Schutz des Bodens 
hinsichtlich seiner Funktionen, insbesondere auch als Le-
bensgrundlage und –raum für Menschen, Tiere, Pflanzen und 
Bodenorganismen. 
 
Zweck des Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, 
den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und 
sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen) zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkun-
gen vorzubeugen. 
 
Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen im besiedelten und un-
besiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwi-
ckeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass: 
(…) 
- die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstät-
ten  und Lebensräume (…) auf Dauer gesichert sind. 
Zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts ist die biologische Vielfalt zu erhalten und zu 
entwickeln. Sie umfasst die Vielfalt an Lebensräumen und 
Lebensgemeinschaften, an Arten sowie die genetische Viel-
falt innerhalb der Arten. 
Die wild lebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensge-
meinschaften sind als Teil des Naturhaushalts in ihrer natür-
lichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. 
Ihre Biotope und ihre sonstigen Lebensbedingungen sind zu 
schützen, zu pflegen, zu entwickeln oder wiederherzustellen. 
 
Wald ist (…) wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, ins-
besondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes (…) zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren 
und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu 
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Landesforstgesetz 
 
 
 
 
Wasserhaushaltsgesetz 
 

sichern. 
 
Kennzeichen nachhaltiger Forstwirtschaft ist, dass die Be-
treuung von Waldflächen und ihre Nutzung in einer Art und 
Weise erfolgt, dass die biologische Vielfalt (…) erhalten 
bleibt (…). 
 
Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes und 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind 
so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit 
und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, 
vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funkti-
onen und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme 
und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt un-
terbleiben und damit eine nachhaltige Entwicklung gewähr-
leistet wird. 

Boden Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundes-
Bodenschutzgesetz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 
Insbesondere sind die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Viel-
falt zu berücksichtigen. 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind 
in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-
gen. 
 
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegan-
gen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die 
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nut-
zen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen. 
 
Ziel des BBodSchG ist die nachhaltige Sicherung oder Wie-
derherstellung der Funktionen des Bodens. Bei Einwirkun-
gen auf den Boden sollen nachteilige Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Ar-
chiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich 
vermieden werden. Natürliche Funktionen des Bodens sind 
hierbei: 

- Lebensgrundlage und –raum für Menschen, Tiere, 
Pflanzen und Bodenorganismen, 

- Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit 
seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 

- Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffli-
che Einwirkungen aufgrund der Filter-, Puffer- und 
Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch 
zum Schutz des Grundwassers. 

Darüber hinaus ist Ziel des Bodenschutzes: 
- Der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenver-
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Bundes- 
Immissionsschutz-
gesetz 
 
 
 
 
 
Bundesnaturschutz-
gesetz /Landschafts- 
gesetz NRW 
 
 
 
 
 
Bundeswaldgesetz 
 
 
 
 
Landesbodenschutz-
gesetz 
 
 
 
 
 
 
 

änderungen, 
- die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenver-

änderungen und Altlasten. 
 
Zweck des Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, 
den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und 
sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen) zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkun-
gen vorzubeugen. 
 
Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Natur-
haushalt erfüllen können. (…) Bodenerosionen sind zu ver-
meiden. 
Nicht mehr benötigte versiegelte Flächen sind zu renaturie-
ren oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht 
zumutbar ist, der natürlichen Eigenentwicklung zu überlas-
sen. 
 
Wald ist (…) wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, ins-
besondere für (…) die Bodenfruchtbarkeit (…)zu erhalten, 
erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. 
 
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegan-
gen werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Maß zu begrenzen. Böden, welche die Bodenfunk-
tionen nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz im besonderen 
Maße erfüllen, sind besonders zu schützen. Vorsorgemaß-
nahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderun-
gen, insbesondere durch den Eintrag von schädlichen Stof-
fen, und die damit verbundenen Störungen der natürlichen 
Bodenfunktionen sind zu treffen. Die Böden sind vor Erosi-
on, vor Verdichtung und vor anderen nachteiligen Einwir-
kungen vorsorglich zu schützen. 

Wasser Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundes-
Immissionsschutz-
gesetz 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 
 
Insbesondere sind die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Viel-
falt zu berücksichtigen. Weiterhin sind insbesondere die 
Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Um-
gang mit Abfällen und Abwässern zu berücksichtigen. 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind 
in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-
gen. 
 
Zweck des Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, 
den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und 
sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
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Bundesnaturschutz-
gesetz / Landschafts-
gesetz NRW 
 
 
 
 
 
 
Bundeswaldgesetz 
 
 
 
 
Wasserhaushalts-
gesetz / Landeswasser-
gesetz 
 
 
 
 
 
 

(Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen) zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkun-
gen vorzubeugen. 
 
Natürliche oder naturnahe Gewässer sowie deren Uferzonen 
und natürliche Rückhalteflächen sind zu erhalten, zu entwi-
ckeln oder wiederherzustellen. Änderungen des Grundwas-
serspiegels, die zu einer Zerstörung oder nachhaltigen Beein-
trächtigung schutzwürdiger Biotope führen können, sind zu 
vermeiden; unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszu-
gleichen. Ein Ausbau von Gewässern soll so naturnah wie 
möglich erfolgen. 
 
Wald ist (…) wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, ins-
besondere für (…) den Wasserhaushalt (…)zu erhalten, er-
forderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Be-
wirtschaftung nachhaltig zu sichern. 
 
Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes und 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind 
so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit 
und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, 
vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funkti-
onen und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme 
und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt un-
terbleiben und damit insgesamt eine nachhaltige Entwick-
lung gewährleistet wird. 

Luft  Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundes-
Immissionsschutz-
gesetz 
 
 
 
 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 
Insbesondere sind die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Viel-
falt zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist insbesondere die 
Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Um-
gang mit Abfällen und Abwässern zu berücksichtigen. Wei-
terhin ist insbesondere zu berücksichtigen die Erhaltung der 
bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen 
der Europäischen Gemeinschaften festgelegten Immissions-
grenzwerte nicht überschritten werden. 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind 
in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-
gen. 
 
Zweck des Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, 
den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und 
sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen)  zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkun-
gen vorzubeugen. 
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Bundeswaldgesetz 
 
 
 
 
TA Luft 

Darüber hinaus dient das Gesetz der Vermeidung und Ver-
minderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissio-
nen in Luft, Wasser, Boden durch genehmigungsbedürftige 
Anlagen sowie dem Schutz und der Vorsorge gegen Gefah-
ren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen, die 
durch solche Anlagen auf andere Weise herbeigeführt wer-
den. 
 
Wald ist (…) wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, ins-
besondere für (…) die Reinhaltung der Luft (…)zu erhalten, 
erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. 
 
Die TA Luft dient dem Schutz der Allgemeinheit und der 
Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen sowie der Vorsorge gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung zur Erzie-
lung eines hohen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt. 

Klima  Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesnaturschutz-
gesetz / Landschafts-
gesetz NRW 
 
 
 
 
 
 
 
Bundeswaldgesetz 
 
 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 
Insbesondere sind die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Viel-
falt zu berücksichtigen. Weiterhin ist insbesondere zu be-
rücksichtigen die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 
in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfül-
lung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemein-
schaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschrit-
ten werden. 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind 
in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-
gen. 
 
Beeinträchtigungen des Klimas sind zu vermeiden; hierbei 
kommt dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung 
insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer 
Energien besondere Bedeutung zu. Auf den Schutz und die 
Verbesserung des Klimas, einschließlich des örtlichen Kli-
mas, ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege hinzuwirken. Wald und sonstige Gebiete 
mit günstiger klimatischer Wirkung sowie Luftaustauschbah-
nen sind zu erhalten, zu entwickeln oder wiederherzustellen. 
 
Wald ist (…) wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, ins-
besondere für (…) das Klima (…)zu erhalten, erforderli-
chenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaf-
tung nachhaltig zu sichern. 

Mensch Baugesetzbuch 
 
 
 
 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 
Insbesondere sind die umweltbezogenen Auswirkungen auf 
den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 
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Bundes-
Immissionsschutz-
gesetz 
 
 
 
 
 
Bundesnaturschutz-
gesetz / Landschafts-
gesetz NRW 
 
 
 
 
 
 
Bundeswaldgesetz 
 
 
 
 
 
DIN 18005 
 
 
 
 
 
 
TA Lärm 
 
 
 
 
TA Luft 
 
 
 
 

insgesamt zu berücksichtigen. Weiterhin sind insbesondere 
die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte 
Umgang mit Abfällen und Abwässern zu berücksichtigen. 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind 
in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-
gen. 
 
Zweck des Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, 
den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und 
sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen) zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkun-
gen vorzubeugen. 
 
Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen im besiedelten und un-
besiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen und, soweit 
erforderlich, wiederherzustellen, dass: (…) 

- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Er-
holungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. 
 
Wald ist (…) wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, ins-
besondere für (…) die Erholung der Bevölkerung (Schutz- 
und Erholungsfunktion) (…)zu erhalten, erforderlichenfalls 
zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
nachhaltig zu sichern. 
 
Nach der DIN 18005 ist als Voraussetzung für gesunde Le-
bensverhältnisse für die Bevölkerung ein ausreichender 
Schallschutz notwendig. Die Verringerung von Lärmemissi-
onen insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch städ-
tebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und 
Lärmminderung soll bewirkt werden. 
 
Diese Technische Anleitung dient dem Schutz der Allge-
meinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche. 
 
Die TA Luft dient dem Schutz der Allgemeinheit und der 
Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen sowie der Vorsorge gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung zur Erzie-
lung eines hohen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt. 

Landschaft Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 
Insbesondere sind die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Viel-
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Bundesnaturschutz-
gesetz / Landschafts-
gesetz NRW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundeswaldgesetz / 
Landesforstgesetz 
 

falt zu berücksichtigen. 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind 
in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-
gen. 
 
Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen im besiedelten und un-
besiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen und, soweit 
erforderlich, wiederherzustellen, dass: (…) 

- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Er-
holungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. 
Unbebaute Bereiche sind wegen ihrer Bedeutung für den Na-
turhaushalt und für die Erholung insgesamt und auch im Ein-
zelnen in der dafür erforderlichen Größe und Beschaffenheit 
zu erhalten. 
Bei der Planung von ortsfesten baulichen Anlagen, Ver-
kehrswegen, Energieleitungen und ähnlichen Vorhaben sind 
die natürlichen Landschaftsstrukturen zu berücksichtigen. 
Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sol-
len so zusammengefasst werden, dass die Zerschneidung und 
der Verbrauch von Landschaft so gering wie möglich gehal-
ten werden. 
Die Landschaft ist in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
auch wegen ihrer Bedeutung als Erlebnis- und Erholungs-
raum des Menschen zu sichern. Ihre charakteristischen 
Strukturen und Elemente sind zu erhalten oder zu entwi-
ckeln. Beeinträchtigungen des Erlebnis- und Erholungswerts 
der Landschaft sind zu vermeiden. Zum Zwecke der Erho-
lung sind nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flä-
chen zu schützen und, wo notwendig, zu pflegen, zu gestal-
ten und zugänglich zu erhalten oder zugänglich zu machen. 
Vor allem im siedlungsnahen Bereich sind ausreichende Flä-
chen für die Erholung bereitzustellen. (…)  
 
Wald ist (…) wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, ins-
besondere für (…) das Landschaftsbild (…) und die Erho-
lung der Bevölkerung zu erhalten, erforderlichenfalls zu 
mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nach-
haltig zu sichern. 
 

Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter 

Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 
Insbesondere sind die umweltbezogenen Auswirkungen auf 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu berücksichtigen. 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind 
in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-
gen. 
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Bundes-
Immissionsschutz-
gesetz 
 
 
 
 
 
Bundesnaturschutz-
gesetz / Landschafts-
gesetz NRW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denkmalschutz- 
gesetz NRW 
 
 

Zweck des Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, 
den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und 
sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen) zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkun-
gen vorzubeugen. 
 
Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen im besiedelten und un-
besiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen und, soweit 
erforderlich, wiederherzustellen, dass:  (…) 

- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Er-
holungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. 
 
Historische Kulturlandschaften und –landschaftsteile von be-
sonderer Eigenart, einschließlich solcher von besonderer 
Bedeutung für die Eigenart oder Schönheit geschützter oder 
schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sind zu 
erhalten. 
 
Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen 
und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffent-
lichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht 
werden. 

Aus der nachfolgenden Analyse der Umweltauswirkungen ergibt sich die Art 
und Weise, wie die dargelegten Ziele berücksichtigt werden. Dabei ist festzuhal-
ten, dass die Ziele der Fachgesetze einen bewertungsrelevanten Rahmen rein ma-
teriell-inhaltlicher Art darstellen, während die Zielvorgaben der Fachpläne über 
diesen inhaltlichen Aspekt hinaus auch konkrete räumlich zu berücksichtigende 
Festsetzungen vorgeben. Die Ziele der Fachgesetze stellen damit gleichzeitig 
aber auch den Bewertungsrahmen für die einzelnen Schutzgüter dar. So werden 
beispielsweise bestimmte schutzgutspezifische Raumeinheiten (z.B. Biotope, 
Bodentypen, Klimatope etc.) auf der Grundlage der jeweiligen gesetzlichen Vor-
gaben bewertet. Böden mit beispielsweise bedeutungsvollen Funktionen für den 
Naturhaushalt erfüllen die Vorgaben des Bodenschutzgesetzes in besonderer 
Weise, d.h. hier existiert ein hoher Zielerfüllungsgrad. 

Somit spiegelt sich der jeweilige Zielerfüllungsgrad der fachgesetzlichen Vorga-
ben auch in der Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt wider, denn je 
höher die Intensität einer spezifischen Beeinträchtigung des Vorhabens auf ein 
bedeutungsvolles Schutzgut ist, umso geringer ist die Chance, die jeweiligen ge-
setzlichen Ziele zu erreichen. Damit steigt gleichzeitig die Erheblichkeit einer 
Auswirkung, bei Funktionen mit hoher oder sehr hoher Bedeutung immer dann 
auch über die jeweilige schutzgutbezogene Erheblichkeitsschwelle.  
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14.3 Naturschutzrechtliche Bindungen 

Das Plangebiet liegt innerhalb  des räumlichen Geltungsbereichs des Land-
schaftsplanes Nr. 6 Meinerzhagen. Es ist  darin als Landschaftsschutzgebiet 
(LSG) 4811-0004 bzw. im Bereich des Siepen als LSG 4811-0003 ausgewiesen. 

Im Biotopkataster Nordrhein-Westfalen (LANUV-Biotopkartierung schutzwür-
diger Bereiche) sind im Plangebiet und seiner unmittelbaren Umgebung keine 
schutzwürdigen Biotope ausgewiesen. Angaben über das Vorhandensein von Bi-
otopen/Biotoptypen nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz („gesetzlich geschützte 
Biotope“) liegen nicht vor.  

Konkrete Hinweise auf prioritäre Lebensräume und Arten gemäß der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie), der EG-Vogelschutzrichtlinie sowie 
auf potenzielle FFH-Lebensräume liegen für das Plangebiet und die nähere Um-
gebung nicht vor.  

Die erhebliche Beeinträchtigung eines gemeldeten FFH-Gebietes bzw. maßgeb-
licher Bestandteile eines FFH-Gebietes ist durch das Planvorhaben nicht gege-
ben. 

Konkrete Hinweise bzw. Angaben über das Vorkommen „besonders / streng ge-
schützter Arten“ gemäß Anlage 1 Sp. 2 und 3 BArtSchV, EU-ArtenschutzVO 
Anhang A und B, Arten der EU-VRL Anhang I und FFH-RL Anhang IV im Pla-
nungsraum, die ggf. durch das Planvorhaben gestört bzw. deren Wohn- Nist-, 
Brut- oder Zufluchtsstätten durch das Planvorhaben zerstört werden könnten, 
liegen lt. gesondert durchgeführter Artenschutzprüfung nicht vor.  

15. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkung en 

15.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

Die Beschreibung der Bestandssituation im Planbereich umfasst die Funktionen, 
Vorbelastungen und Bedeutung/Empfindlichkeit des jeweiligen Schutzgutes. Die 
Beurteilung der Bedeutung/Empfindlichkeit erfolgt verbal-argumentativ. Dabei 
werden vier Stufen der Bedeutung und Empfindlichkeit gegenüber Auswirkun-
gen des Planvorhabens unterschieden (keine, geringe, mittlere und hohe Bedeu-
tung und Empfindlichkeit). 

Die Wirksamkeit der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung 
und zur Kompensation von erheblichen Umweltauswirkungen auf der Ebene des 
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Bebauungsplanes wird bei der zusammenfassenden Beurteilung der Erheblich-
keit der Umweltauswirkungen berücksichtigt.  

Schutzgut Mensch – Wohn- und Wohnumfeldfunktion, Erholungsfunktion 

Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der Änderung und Erweiterung 
des BP 38 die möglichen Auswirkungen auf das Wohnen, das unmittelbare 
Wohnumfeld und die wohnumfeldbezogene Aufenthalts- und Erholungsfunktion 
und hiervon ggf. ausgehenden Immissionen (Lärm, Gerüche, Stäube etc.) von 
Bedeutung.  

Die Änderung und Erweiterung des BP 38 ermöglicht der im Plangebiet ansässi-
gen Firma eine  geringfügige bauliche Erweiterung des Betriebsgebäudes nach 
Westen. Weiter werden Zufahrten und  eine bereits angelegte Stellplatzanlage im 
Erweiterungsbereich rechtlich abgesichert und eine Erweiterung der Stellplatzan-
lage nach Süden hin ermöglicht.     

Baubedingt kommt es dabei vorübergehend zu Belastungen durch Baumaschinen 
und Lieferverkehr. Betriebsbedingte Beeinträchtigungen entstehen durch die 
Nutzung der Stellplatzanlage und dem damit ausgelösten  zusätzlichen Kfz-
Verkehr. Es sind zwei  Wohngebäude, die der Firma zuzuordnen sind,  im Um-
feld des Änderungs- bzw. Erweitungsgebietes vorhanden. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Beeinträchtigungen  unterhalb der Erheblichkeitsschwelle liegen, 
da die An- und Abfahrten auf der Stellplatzanlage (80 Stellplätze, neu) nur zu 
vorgegebenen Zeiten erfolgt (Arbeitsbeginn und Arbeitsende). 

Erholungsfunktion hat der umgebende Landschaftsraum inne, Wegebeziehungen 
im und angrenzend an das Erweiterungs- und Änderungsgebiet sind nicht vor-
handen. Die landschaftsorientierte Erholung (Spazieren gehen, Wandern, Rad-
fahren) auf dem regional vorhandenen Wege- und Straßennetz ist von der Maß-
nahme nicht betroffen.   

Beurteilung:  

Aufgrund der zeitlich begrenzten   zu erwartenden zusätzlichen Fahrzeug-
bewegungen ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung durch Lärm- 
und Schadstoffimmissionen auszugehen. Eine Gefährdung der menschlichen 
Gesundheit ist nicht erkennbar. Auch die landschaftsorientierte Erholungs-
eignung wird nicht erheblich beeinträchtigt.  
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Schutzgut Tiere und Pflanzen; biologische Vielfalt 

Auf Grundlage der Ziele und Grundsätze des BNatSchG sind Tiere und Pflanzen 
als Bestandteil des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewach-
senen Artenvielfalt zu schützen. Hierzu zählt auch die biologische Vielfalt (Bio-
diversität), die nach dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt als „Va-
riabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, (…)“ definiert ist 
(BMU, 2007). Diese umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den 
Arten und die Vielfalt der Ökosysteme. Die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
umfasst den Schutz und die nachhaltige Nutzung. Die Lebensräume von Tieren 
und Pflanzen sowie die sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pfle-
gen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, nach Eingriffen wiederherzustellen. 

Pflanzen 

Der östliche und südliche Teil der Plangebietsfläche ist als intensives Grünland 
genutzt und weist in den Übergangsbereichen Brachestadien und Säume auf, ein 
kleiner Teilbereich stellt eine private Grünfläche dar. Ein Siepen, südlich an das  
Bebauungsplangebiet angrenzend, ist von standortgerechten Gehölzen begleitet. 
Hier befinden sich angrenzend Stillgewässer (Fischteiche).  Die Erweiterungsflä-
che des B-Planes Nr. 38  weist  bereits befestigte Zufahrten und eine geschotterte 
Stellplatzanlage auf. Die Freiflächen im Industriegebiet (Änderungsbereich B-
Plan Nr. 38)  sind mit Rasen begrünt oder mit Gehölzen bestanden. Die Ihne ver-
läuft nördlich des Plangebietes.    

Mit der Bebauungsplanänderung und –erweiterung soll die Rechtsgrundlage für 
die bereits bestehende Stellplatzanlage mit Zufahrt und deren Erweiterung  nach 
Süden geschaffen werden. Durch den so ermöglichten Bau von ca. 80 Stellplät-
zen und außerdem einer Garagenanlage geht Grünlandfläche verloren. Die Fließ- 
und Stillgewässer im  Geltungsbereich  bleiben unberührt.  

Die von den Baumaßnahmen betroffenen Biotoptypen sind überwiegend von ge-
ringer bis mittlerer Empfindlichkeit gegenüber den Vorhaben. 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen siehe Kap. 15.3 

Tiere 

Das Grünland angrenzend an den B-Plan sowie  die  Gehölzbestände bieten den 
Allerweltsvogelarten, den Insekten und Kleinsäugern ohne besondere Habitatan-
sprüche Ausweichhabitate und sind so von der Maßnahme nicht betroffen.  
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Es wurde eine Artenschutzprüfung (ASP)2 durchgeführt um die mögliche Betrof-
fenheit    

- streng geschützter Arten (national) inklusive der FFH-Anhang IV-Arten 
(europäisch) 

- europäischer Vogelarten (europäisch) 

zu prüfen.  

Die als „planungsrelevante Tierarten“ zusammengefassten Arten sind für das be-
treffende Messtischblatt 4812 Herscheid zusammengestellt. Zugrunde gelegt sind 
die im Plangebiet und  benachbart vorkommenden, relevanten Biotoptypen:  

- Fließgewässer  

- Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche und Hecken  

- Säume, Hochstaudenfluren  

- Fettwiesen und –weiden  

- Stillgewässer 

Das Messtischblatt führt 8 Fledermausarten, 1 Reptilienart, 1 Amphibienart und 
23 Vogelarten auf. Es wurde die potentiell möglich Betroffenheit der Arten ge-
prüft. Diese konnte nicht ausgeschlossen werden für die Zwergfledermaus und 
das Braune Langohr sowie folgende Vogelarten: Habicht, Mäusebussard, 
Neuntöter, Rauchschwalbe, Sperber, Turmfalke.   

Die durchgeführte Prüfung, bezogen auf diese Arten, kommt zu dem Ergebnis, 
dass keine essentielle Beeinträchtigung der Arten gegeben ist. Die Inanspruch-
nahme von Flächen betrifft kleinflächige Bereiche von Jagdhabitaten, ein Aus-
weichen auf Nachbarflächen ist aber möglich. Die Betroffenheit von Nist- und 
Ruhestätten ist nicht gegeben.  

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen:  

Zum Schutz der Arten und auch der o. g. Allerweltsvogelarten sind keine Maß-
nahmen erforderlich, sofern Gehölzschnitt- und Rodungsarbeiten im Rahmen der 
Bauarbeiten entspr. den Vorgaben des Landschaftsgesetzes NW nur in der Zeit 
vom 1.10. bis zum 28.2 des Jahres durchgeführt werden und die zu erhaltenden 
Gehölze während der Bauzeit fachgerecht vor Beschädigungen geschützt wer-
den. 

                                                   
2 Grünkonzept: Artenschutzprüfung (ASP) Bebauungsplan Nr. 38 „Ihne“ 1.Änderung, Februar 2013 
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Beurteilung:  

Die 1. Änderung und Erweiterung des BP 38 führt zu einer Inanspruchnahme 
von Biotop- und Nutzungstypen geringer bis mittlerer Bedeutung. Durch Festset-
zungen von  Eingrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen im BP-Gebiet werden die 
planungsrechtlich zulässigen Eingriffe minimiert bzw. ausgeglichen. Auswir-
kungen auf die biologische Vielfalt gehen von dem Vorhaben nicht aus. Es wer-
den durch das Vorhaben keine Verbotstatbestände des §44 BNatSchG erfüllt, ei-
ne Ausnahmegenehmigung ist nicht erforderlich.  

Erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen gehen daher von dem Planvor-
haben nicht aus. 
 

 

 

 

 

Schutzgut Boden 

Mit Grund und Boden ist gemäß §1a Abs. 2 BauGB sparsam umzugehen. Recht-
liche Grundlagen für den Bodenschutz bilden das Bundesbodenschutzgesetz 
(BBodSchG) vom 17.03.1998 und das Landesbodenschutzgesetz NW 
(LBodSchG) vom 09.05.2000 in der jeweils gültigen Fassung. 

Im Plangebiet und im Bereich des  angrenzenden Siepen kommen zwei unter-
schiedliche Bodenarten vor3. Größtenteils handelt es sich um typische Brauner-
de, stellenweise podsolig, vereinzelt auch als Pseudogley-Braunerde ausgebildet. 
Die Bodenmächtigkeit liegt zwischen 6 und 10 dm. Darunter ist Stein, z.T. Grus 
über Festgestein anzutreffen. Die Braunerde weist eine hohe Erodierbarkeit auf, 
die Bodenwertzahl liegt bei 30-55. Die Filterwirkung ist mit „hoch“ angegeben. 
Es handelt sich um einen schutzwürdigen Boden der Stufe 1: fruchtbarer Boden. 
Im Bereich des Siepen steht Anmoorgley bzw. Naßgley an. Die Bodenmächtig-
keit liegt zwischen 3 und 15 dm, ausgebildet als lehmiger Schluff, z.T. steinig-
grusig, anmoorig. Die Erodierbarkeit ist hoch, die Filterwirkung hoch, die Bo-
denwertzahl liegt bei 25-45. Die Schutzwürdigkeit ist mit Stufe 3: Grundwasser-
böden angegeben.   

                                                   
3
 geologischer Dienst NRW: Karte der schutzwürdigen Böden, CD Stand: 2004 
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Mit der 1. Änderung und Erweiterung  des BP 38 wird der Braunerdestandort in 
Anspruch genommen. Es können ca.  2.200 m² neu versiegelt bzw. teilversiegelt 
werden.   

Vermeidungs- Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen:  

Die zusätzlich erforderliche Neuversiegelung wird auf das notwendige Maß be-
grenzt. Zur Verringerung des Versiegelungsgrades müssen, soweit möglich, 
durchlässige Beläge verwendet werden. Oberboden im Sinne der DIN 18300, der 
durch das Vorhaben ausgehoben wird, wird in nutzbarem Zustand erhalten und 
vor Vernichtung oder Vergeudung geschützt. Eine Entsiegelung von Flächen ist 
nicht vorgesehen. Positiv wirkt sich aus, dass planintern  Ausgleichsmaßnahmen 
auf einer Fläche festgesetzt, auf der lt. geltendem Bebauungsplan  Baurecht ge-
geben ist. Die Ausgleichsflächen dienen neben dem Ausgleich für Eingriffe in 
die Biotopstruktur kumulativ auch  dem Ausgleich für die Eingriffe in den beleb-
ten Bodenhorizont.  

Beurteilung:  

Im Hinblick auf das Schutzgut Boden sind durch die 1. Änderung und Er-
weiterung des BP 38 nachteilige Auswirkungen zu erwarten. Sie werden im 
Rahmen zuzuordnender planinterner  Ausgleichsmaßnahmen kompensiert.  
 

 

 

 

 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer und das Grundwasser sind als Bestandteile des Naturhaus-
haltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern und zu entwickeln 
(§ 1a WHG). Die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie mit dem Ziel, die 
Gewässer in einen „guten ökologischen Zustand“ bzw. einen „guten mengenmä-
ßigen Zustand“ bis 2015 zu bringen und diesen zu erhalten, erfordert einen ganz-
heitlichen und ökologisch orientierten Umgang mit der Ressource Wasser und 
verankert eine neue Sichtweise: Gewässer bilden mit ihrem Einzugsgebiet eine 
ökologische Einheit, außerdem stehen Grundwasser, Oberflächenwasser und ihre 
Auen in Wechselwirkung miteinander. Es besteht die gesetzliche Verpflichtung, 
alle Gewässer in diesem Sinne zu schützen, zu verbessern und zu sanieren. 
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Oberflächenwasser 

Das Änderungsgebiet umfasst Teile des  Morgensiepen und zwei Kleingewässer. 
Die Fließrichtung erfolgt  von Südwest nach Nordost  der Ihne zu.  Im Bereich 
des Firmengrundstückes ist das Gewässer verrohrt. Es ergibt sich durch die 
1.Änderung des BP 38  keine Veränderung am Morgensiepen.   

Grundwasser 

Der Grenzflurabstand ist im Änderungsbereich des B-Planes hoch, die Filterwir-
kung des anstehenden Bodens ist ebenfalls hoch. Es sind keine bedeutenden 
Grundwasservorkommen vorhanden. Entsprechend ist die Empfindlichkeit und 
die Verschmutzungsgefährdung als eher gering einzuschätzen. 

Vermeidung: 

Während der Bauarbeiten sind die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz von Ober-
flächen- und Grundwasser einzuhalten. 

Beurteilung:  

Im Hinblick auf die Schutzgüter Oberflächenwasser und Grundwasser sind 
durch die 1. Änderung und Erweiterung des BP 38 voraussichtlich keine er-
heblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
 

 

 

 

 

Schutzgut Klima und Luft  

Der Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) 
sowie die Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, 
erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen) stellen 
die wichtigsten Zielsetzungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
und der technischen Anleitung Luft (TA Luft) dar. 

Klima 

Der ozeanisch bestimmte Klimaeinfluss prägt auch die klimatischen Verhältnisse 
im Plangebiet. Kennzeichnend ist ein regenreiches und mäßig kühles Klima, mit 
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ca. 1.100 – 1.200 mm Jahresniederschlag, mittlerer Temperatur von 0 bis -1° C 
im Januar und einer Julitemperatur von 15 - 16° C. 

Das Plangebiet liegt oberhalb des vorhandenen Firmensitzes im Bereich eines 
nach Westen ansteigenden Hanges auf ca. 395 m.ü.N.N. Die westlich gelegene 
Kuppe ist bewaldet, die Hanglage insgesamt ist als Grünland genutzt. Somit ist 
von einer geringfügigen Kaltluftentstehung in der Hanglage und einem Abfluss 
hin zur tiefer liegenden Firma Bugwächter auszugehen. Die abfließenden Frisch-
luftmassen sind aufgrund der geringen Flächengröße der Hanglage nicht bedeu-
tend. Dem Plangebiet kommt somit eine nur geringe lokal- und bioklimatische 
Bedeutung zu. Die vorgesehene Versiegelung im Änderungs- und Erweiterungs-
bereich löst eine erhöhte  Aufheizung der Fläche aus. 

Minderungsmaßnahmen: 

Eine vorgesehene umgebende Begrünung der Stellplatzanlage mit Bäumen redu-
ziert die Aufheizung der versiegelten Fläche. Es dürfen nur Teilversiegelungen 
vorgenommen werden.    

Luft 

Die zu erwartenden geringfügigen Beeinträchtigungen für das Schutzgut in Form 
von Schadstoffimmissionen sind überwiegend auf den zusätzlichen Kfz-Verkehr 
zurück zu führen. Da lediglich von einer geringfügigen Zunahme auszugehen ist, 
sind die Beeinträchtigungen als nicht erheblich zu bewerten. Angaben zu weite-
ren lufthygienischen Belastungen durch regionale und lokale Emittenten, die zu 
einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der menschlichen Gesund-
heit und des Wohlbefindens sowie der Tier- und Pflanzenwelt führen könnten, 
liegen für das Plangebiet nicht vor.  

Beurteilung:  

Mit der vorgesehenen 1. Änderung und Erweiterung des BP 38 sind keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen für das Schutzgut Klima / Luft zu 
erwarten. 
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Schutzgut Landschaft 

Die Landschaft bzw. das Landschaftsbild ist in seiner Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie aufgrund seiner Bedeutung als Erlebnis- und Erholungsraum 
des Menschen zu sichern. Vor allem in Siedlungsnähe sind Flächen für die Erho-
lung zu sichern und in ausreichendem Umfang bereitzustellen. 

Das Plangebiet bildet eine Ergänzung zu einem vorhandenen Gewerbegebiet mit 
dort ansässigem Gewerbebetrieb. Es ist somit schon eine bauliche Vorprägung 
gegeben. Naturnahe Strukturen sind der Morgensiepen mit dem Gewässer be-
gleitenden Erlenbestand und die großflächige Grünlandnutzung in Hanglage. 
Wichtige Sichtbeziehungen sind nicht vorhanden, dennoch ist der geplante 
Standort  der Stellplatzanlage (oberhalb des Firmengeländes) von höher gelege-
nen Aussichtspunkten einsehbar.  

Mit der 1. Änderung und Erweiterung des BP 38 wird eine Reliefüberformung 
im Hangfußbereich zur Schaffung der nutzbaren Stellplatzfläche einhergehen.  

Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen:  

Es wird eine umfassende Eingrünung der Stellplatzanlage und somit eine Ein-
bindung in das Landschaftsbild sichergestellt.  

Beurteilung:  

Für das Schutzgut Landschaftsbild sind durch die 1. Änderung und Erwei-
terung des BP 38 vorübergehende erhebliche nachteilige Auswirkungen zu 
erwarten. 
 

 

 

 

 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Unter Kultur- und Sachgüter sind Objekte von gesellschaftlicher Bedeutung und 
öffentlichem Interesse zu verstehen, wie z.B. architektonisch wertvolle Bauten 
(Baudenkmäler) und historische Ausstellungsstücke, Denkmalbereiche (wie z.B. 
Stadtgrundrisse, Stadt-, Ortsbilder und -silhouetten, Stadt-, Ortsteile und -viertel, 
Siedlungen, Gehöftgruppen, alte Hofanlagen, Straßenzüge, bauliche Gesamtan-
lagen und Einzelbauten sowie deren engere Umgebung, sofern sie für deren Er-
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scheinungsbild bedeutend sind). Weiterhin zählen zu den Kulturgütern alte Gar-
ten-, Friedhofs- und Parkanlagen, Platzanlagen und sonstige von Menschen ge-
staltete wertvolle Landschaftsteile (Kulturlandschaften), Rohstofflagerstätten 
und Bodendenkmäler. Eine Beeinträchtigung ist dann gegeben, wenn deren 
Nutzbarkeit durch das Vorhaben eingeschränkt werden könnte bzw. wenn Aus-
wirkungen auf das visuelle Erscheinungsbild solcher Bauten oder Anlagen zu 
erwarten sind. Im Plangebiet sind keine solchen Objekte vorhanden. 

Es sind keine Baudenkmäler oder Anlagen mit o. a. Ausprägung vorhanden; Bo-
dendenkmäler sind nicht bekannt.  

Beurteilung: 

Durch die 1. Änderung und Erweiterung des BP 38 sind voraussichtlich kei-
ne erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kul-
tur- und Sachgüter zu erwarten. 
 

 

 

 

 

Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen / Schutzgütern 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen 
sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwi-
schen den Schutzgütern sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und 
komplexe Wirkungszusammenhänge unter den Schutzgütern zu betrachten. Die 
auf die Teilsegmente der Umwelt und des Naturhaushaltes bezogenen Auswir-
kungen treffen somit auf ein stark miteinander vernetztes komplexes Wirkungs-
gefüge. 

Beurteilung:  

Es sind keine sich kumulierenden Wechselwirkungen erkennbar, die even-
tuell zu einer anderen Erheblichkeitseinstufung bezüglich dieser Schutzgü-
ter führen könnten. 

Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen 

Die oben dargestellten Umweltauswirkungen werden unter Berücksichtigung der 
ökologischen Wirksamkeit der aufgeführten Vermeidungs-, Minderungs- und 

Grad der Erheblichkeit 
für das Schutzgut  
Kultur- und Sachgüter 

nicht 
erheblich 

vorüberge-
hend erheb-

lich 

teilweise 
erheblich 

erheblich 

B-Plan 38, 1. Änd. und 
Erweiterung 

X    



Stadt Meinerzhagen 
Begründung zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 38 „Ihne“ 

 
  

 38

Kompensationsmaßnahmen nachfolgend tabellarisch aufgelistet und hinsichtlich 
ihrer Erheblichkeit beurteilt. 

 
Voraussichtliche Auswirkungen des Planvorhabens 

Schutzgut / 

Thema 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit  

Erhebliche Be-

einträchtigung 

Erläuterung 

Mensch / Lärm mittel nein Keine Wohngebiete betroffen; nur zeit-

lich begrenzte Verkehrszunahme; 

Grenzwerte werden nicht überschritten 

Mensch / Erholung mittel nein Keine  überörtliche Bedeutung   des 

Plangebietes für die Erholungsnutzung 

Biologische Vielfalt, 

Tiere, Pflanzen, Bio-

topfunktion 

gering bis mittel nein Kompensation durch planinterne Aus-

gleichsfläche (s. Punkt 15.3) 

Tiere gering bis mittel nein Vermeidungsmaßnahme: Fäll- und Ro-

dungsarbeiten nur zwischen dem 

1.Oktober und dem 28. Februar ent-

sprechend gesetzlicher Regelung 

Boden hoch nein Kompensation durch planinterne Aus-

gleichsflächen; schonender Umgang mit 

fruchtbarem Oberboden 

Wasser (GW) gering nein ausreichender Grenzflurabstand; keine 

bedeutenden Vorkommen 

Wasser (OF) mittel nein ausreichender Abstand zum Gewässer; 

Schutzvorkehrung während der Bauzeit 

Klima  gering bis mittel nein Geringfügiger Verlust von Kaltluftent-

stehungsgebiet; Minderung der Aufhei-

zung durch Stellplatzbegrünung und 

weitgehende Vermeidung von Versiege-

lung 

Luft gering nein Grenzwerte werden nicht überschritten 

Landschaftsbild mittel nein Einsehbarkeit gegeben; intensive Ein-

grünung vorgesehen 

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

gering nein Nicht vorhanden 

Wechselwirkungen gering nein Keine umweltbeeinträchtigenden erheb-

lichen Wechselwirkungen 
Tabelle 1: Zusammenfassende schutzgutbezogene Beurteilung der Erheblichkeit der Umwelt-

auswirkungen der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 38 „Ihne“ der 
Stadt Meinerzhagen 
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15.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfüh-
rung bzw. Nichtdurchführung der Planung 

Die gemäß Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB durchzuführende Umweltprü-
fung kommt zu dem Ergebnis, dass mit der  1. Änderung und Erweiterung des 
BP 38 „Ihne“ mit dem wesentlichen Ziel  der Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Herstellung einer Stellplatzanlage nur geringe Verände-
rungen ausgelöst werden und so  keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
auf die relevanten Schutzgüter zu erwarten sind.  

Die Durchführung der 1. Änderung und Erweiterung des BP 38 „Ihne“ ermög-
licht die Anlage einer Stellplatzanlage eines  Gewerbebetriebes auf einer bishe-
rigen Grünlandfläche. Die Zufahrt ist bereits hergerichtet, ein Teilbereich wird 
bereits als provisorische Stellplatzanlage genutzt, die Fläche ist geschottert. Wei-
ter sind die Bodenbewegungen (Einebnung der Gesamtfläche) bereits durchge-
führt. 

Bei einer  Nichtdurchführung der Planung wären diese bereits bestehenden An-
lagen zurückzubauen und eine Rückführung der beanspruchten Fläche in die 
vormals vorhandene Grünlandnutzung vorzunehmen, die dann bis auf weiteres 
erhalten bliebe. Die vorgesehene Ausgleichsfläche in Form eines Feldgehölzes 
im Plangebiet würde entfallen, für die dafür vorgesehene Fläche würde weiterhin 
Baurecht bestehen bleiben.  

15.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensati-
on 

Die Belange des Umweltschutzes sind gem. §1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der 1. 
Änderung und Erweiterung des BP 38 der Stadt Meinerzhagen und in der Abwä-
gung nach §1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Im Besonderen sind auf der 
Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. §1a Abs. 3 BauGB 
i. V. m. §18 BNatSchG die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch 
die Planänderungen zu beurteilen und Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung 
und zur Kompensation zu entwickeln.  

Nicht erforderliche Beeinträchtigungen sind durch die planerische Konzeption zu 
unterlassen bzw. zu minimieren und erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz-
güter durch Kompensationsmaßnahmen (ökologische und landschaftsgestalteri-
sche Aufwertung von Teilflächen) auszugleichen. 

Vermeidungsmaßnahmen betreffend das Schutzgut Boden: 

Die zusätzlich zur bereits vorhandenen Versiegelung erforderliche Neuversiege-
lung wird auf das notwendige Maß begrenzt. Zur Verringerung des Versiege-
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lungsgrades sollen, soweit möglich, wasserdurchlässige Beläge verwendet wer-
den. 

Oberboden im Sinne der DIN 18300, der durch das Vorhaben ausgehoben wird, 
ist gemäß § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 
oder Vergeudung zu schützen.  

Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen betreffend das Schutzgut Pflan-
zen/biolog. Vielfalt: 

Nachfolgend werden die vorgesehenen Minderungsmaßnahmen sowie die  land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, die als Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet 
vorgesehen sind, im Einzelnen beschrieben. Dabei wird auf den als Anlage 2 
beigefügten Maßnahmenplan Bezug genommen, dessen Inhalte Eingang in die 
Festsetzungen der Bebauungsplanänderung und –erweiterung gefunden haben. 

Maßnahme a: Feldgehölz als Niederwald 

Auf der mit a gekennzeichneten Fläche ist mit Laubgehölzen ein Niederwald zu 
entwickeln. Vorhandene Gehölze sind dauerhaft zu erhalten und in die Pflanzung 
zu integrieren.  

Zu verwendende Arten: Bergahorn (Acer pseudoplatanus, Anteil: 10 %), Hain-
buche (Carpinus betulus, Anteil: 20 %), Hasel (Corylus avellana, Anteil 10 %), 
Stieleiche (Quercus robur, Anteil: 50 %), Vogelkirsche (Prunus avium, Anteil: 
10 %), Pflanzqualität: Heister, 100 – 150 cm, o. B.; Pflanzverband: im Kreuz-
verband von 1,5 x 1,5 m zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft als Niederwald zu 
erhalten.  

Maßnahme b: Sonstige Gehölzanpflanzungen 

Auf den mit b gekennzeichneten Flächen sind Laubgehölze in Form frei wach-
sender Gehölze (2 bis 4 – reihig, versetzt) zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten. Qualität: verpflanzte Sträucher, 3 Triebe, 60 – 100 cm, o. B.; Heis-
ter, 100 – 150 cm, o. B.. Pflanzverband: der Reihenabstand beträgt 0,75m, der 
Pflanzabstand beträgt 1,50 m. Arten: Acer campestre (Feldahorn), Cornus sangu-
inea (Hartriegel), Corylus avellana (Hasel), Crataegus monogyna (Eingriffliger 
Weißdorn), Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen), Rhamnus frangula  (Faul-
baum), Prunus spinosa (Schlehe), Rosa arvensis (Feldrose), Rosa canina (Hunds-
rose), Salix cinerea (Grauweide), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Sorbus 
aucuparia (Eberesche). Zusätzlich sind in den Gehölzen Baumanpflanzungen 
vorzunehmen.  
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Maßnahme c: Einzelbaumpflanzungen 

Innerhalb der Flächen mit der Maßnahme b sind Einzelbaumpflanzungen gem. 
der – beispielhaften - zeichnerischen Darstellung vorzusehen. Es sind mindestens 
20 Laubbäume, Pflanzqualität: 3 x v., m. B., StU 14 – 16 cm, zu pflanzen, zu 
pflegen und dauerhaft zu erhalten. Zu verwendende Arten: Eiche (Quercus ro-
bur) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus).  

Maßnahme d: Feldgehölz 

Auf den mit d gekennzeichneten Flächen ist mit Laubgehölzen ein Feldgehölz 
zu entwickeln. Vorhandene Gehölze sind dauerhaft zu erhalten und in die Pflan-
zung zu integrieren.  

Zu verwendende Arten: Bergahorn (Acer pseudoplatanus, Anteil: 10%), Hainbu-
che (Carpinus betulus, Anteil: 10%), Hasel (Corylus avellana, Anteil 10%), 
Weißdorn (Crataegus monogyna, Anteil: 5%), Esche (Fraxinus excelsior, Anteil: 
20%), Vogelkirsche (Prunus avium, Anteil 10%),  Schlehe (Prunus spinosa, An-
teil 10%), Stieleiche (Quercus robur, Anteil: 10%), Faulbaum, Rhamnus frangu-
la, Anteil: 5%), Holunder (Sambucus nigra, Anteil 10%),  Pflanzqualität: Strauch 
3Triebe 60-100 cm; Heister, 100 – 150 cm, o. B.; Pflanzverband: im Kreuzver-
band von 1,5 x 1,5 m zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

Maßnahme e: naturnahe Teichanlage 

Die vorhandenen Fischteiche, mit e gekennzeichnet, sind einer Eigenentwick-
lung – ohne Fischbesatz – zuzuführen. Hierzu ist der Wasserstand auf max. 1,0 
m an der tiefsten Stelle abzusenken und es sind Flachwasserzonen auszubilden. 
Dies ist in den Festsetzungen des  Ursprungs-Bebauungsplanes Nr. 38 „Ihne“ be-
reits berücksichtigt.  Die Maßnahme wird unverändert vorgesehen.  

15.4 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

In der Anlage zum Umweltbericht sind die Eingriffs-Ausgleichs-Tabellen aufge-
führt. Erläuternd sind ein Bestands- und ein Maßnahmenplan als Anlage 1 und 2 
der Begründung beigefügt. Bei der Bilanzierung wurde der Ausgangszustand des 
Plangebietes in Bezug auf die vorgefundenen Biotoptypen/Nutzungen unter Be-
rücksichtigung der im Änderungsbereich bestehenden Festsetzungen des rechts-
kräftigen Bebauungsplanes dem Zustand gemäß Planung (Festsetzungen der 1. 
Änderung und Erweiterung) gegenübergestellt. Die im BP Nr. 38 festgesetzte 
„Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ 
wurde ihrem Entwicklungsziel entsprechend als Feldgehölz (Niederwald) in der 
Bilanzierung berücksichtigt, obwohl die hierzu festgesetzten Anpflanzungsmaß-
nahmen noch nicht realisiert worden sind. Des Weiteren bleibt die bereits reali-
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sierte Stellplatzanlage mit Zufahrt als solche unberücksichtigt; der Bilanzierung 
wurde der ursprüngliche Zustand „intensiv genutzte Grünlandfläche“ zu Grunde 
gelegt.  

Wie die nachstehende Tabelle 2 zeigt, kann der Eingriff im Plangebiet zu 100 % 
ausgeglichen werden. Dies wird insbesondere dadurch ermöglicht, dass bisher 
bestehende Baurechte im Bereich einer als GI-Gebiet im Ursprungs-
Bebauungsplan festgesetzten Fläche zugunsten der Verpflichtung zur Anpflan-
zung eines großflächigen Feldgehölzes durch die Planänderung zurückgenom-
men werden.  Dies schlägt sich in der Bilanzierung, entscheidend nieder. 

15.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Aufgrund zu berücksichtigender betriebstechnischer Abläufe und vor dem Hin-
tergrund betriebsinterner Überlegungen zur bestmöglichen baulichen Ausnutz-
barkeit des Firmengrundstücksstellt sich der avisierte Standort für einen zusätzli-
chen Firmenparkplatz, für den mit der 1. Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungsplanes Nr. 38 Baurecht geschaffen werden soll, als der geeignetste für die 
Firma dar. 

Alternative Planungsmöglichkeiten bestehen zur Umsetzung des Planungszieles 
insofern nicht. 

16. Zusätzliche Angaben 

16.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten  
technischen Verfahren 

Für die Ermittlung der erforderlichen Angaben wurden nachfolgende Gutachten / 
Untersuchungen erarbeitet: 

Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung  

Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung basiert auf der „Numerischen Bewertung 
der Biotoptypen für die Bauleitplanung“ (Recklinghausen, März 2008), die Be-
wertung der Bestandsbiotope erfolgt nach der Biotoptypenliste – Märkischer 
Kreis, Landschaftsbehörde, Mai 2002.  

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 
Gleichwohl beruhen viele weitergehende Angaben, wie z.B. die Beurteilung lo-
kalklimatischer Verhältnisse auf grundsätzlichen oder allgemeinen Annahmen. 
So können einzelne Auswirkungen hinsichtlich ihrer Reichweite oder Intensität 



Stadt Meinerzhagen 
Begründung zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 38 „Ihne“ 

 
  

 43

heute nicht eindeutig beschrieben werden, da detaillierte Messmethoden noch 
nicht entwickelt wurden. Zur Beurteilung der relevanten Umweltfolgen der Be-
bauungsplanfestsetzungen liegen jedoch hinreichend Beurteilungskriterien vor, 
sodass eine umweltverträgliche Realisierung der Planung garantiert ist. 

16.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltaus-
wirkungen (Monitoring)  

Das Monitoring bezieht sich ausschließlich auf die Überwachung von möglich-
erweise auftretenden erheblichen Umweltauswirkungen als Folge der Realisie-
rung der mit der 1. Änderung und Erweiterung des BP 38 festgesetzten Nutzun-
gen. Es ist kein Instrument, um die Umsetzung der im Bebauungsplan getroffe-
nen Festsetzungen zu überprüfen. Dies ist Aufgabe der Bauaufsichtsbehörden. 

Für das Monitoring ist die Stadt Meinerzhagen zuständig. Die Stadt benachrich-
tigt die Umweltfachbehörden von der Änderung des BP 38. 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler entdeckt werden. Die Entdeckung 
von Bodendenkmälern ist der Stadt Meinerzhagen und der LWL-Archäologie für 
Westfalen, Außenstelle Olpe gemäß §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz unver-
züglich anzuzeigen. 

Die Stadt Meinerzhagen wird zusätzliche Überwachungskontrollen beim Auftre-
ten akuter Umweltprobleme aufgrund von Hinweisen der zuständigen Fachbe-
hörden und/oder aus der Bevölkerung durchführen. Es ist nach der heutigen Er-
kenntnislage davon auszugehen, dass keine „erheblichen“ Umweltauswirkungen 
von dem Vorhaben ausgehen. 

16.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die allgemein verständliche Zusammenfassung im Umweltbericht ist so auszu-
gestalten, dass Dritten die Beurteilung ermöglicht wird, ob und in welchem Um-
fang sie von den Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen sein können.  

Angesichts des Umfanges und der Komplexität der Angaben nach § 2a Abs. 1 
und 2 BauGB kommt hierbei der Zusammenfassung besondere Bedeutung zu.  

Die gegenwärtige Situation der Umwelt im Plangebiet wurde auf Grundlage vor-
liegender Daten, Informationen und sonstiger Erkenntnisse untersucht.  

Die Stadt Meinerzhagen beabsichtigt, den Bebauungsplan Nr. 38 „Ihne“ im Be-
reich einer im Bebauungsplangebiet ansässigen Firma  zu ändern und angren-
zend zu erweitern.  
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Im Wesentlichen soll damit die Zulässigkeit der Errichtung einer Stellplatzanla-
ge mit ca. 80 Stellplätzen und einer Garagenanlage herbeigeführt werden.   

Das Plangebiet liegt innerhalb  des räumlichen Geltungsbereichs des  Land-
schaftsplanes Nr. 6 Meinerzhagen.Es ist darin als Landschaftsschutzgebiet (LSG) 
4811-0004 bzw. im Bereich des Siepen als LSG 4811-0003 ausgewiesen. 

Im Biotopkataster Nordrhein-Westfalen (LANUV-Biotopkartierung schutzwür-
diger Bereiche) sind im Plangebiet und seiner unmittelbaren Umgebung keine 
schutzwürdigen Biotope ausgewiesen. Angaben über das Vorhandensein von Bi-
otopen/Biotoptypen nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz („gesetzlich geschützte 
Biotope“) liegen nicht vor.  

Konkrete Hinweise auf prioritäre Lebensräume und Arten gemäß der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie), der EG-Vogelschutzrichtlinie sowie 
auf potenzielle FFH-Lebensräume liegen für das Plangebiet und die nähere Um-
gebung nicht vor.  

Die erhebliche Beeinträchtigung eines gemeldeten FFH-Gebietes bzw. maßgeb-
licher Bestandteile eines FFH-Gebietes ist durch das Planvorhaben nicht gege-
ben. 

Konkrete Hinweise bzw. Angaben über das Vorkommen „besonders / streng ge-
schützter Arten“ gemäß Anlage 1 Sp. 2 und 3 BArtSchV, EU-ArtenschutzVO 
Anhang A und B, Arten der EU-VRL Anhang I und FFH-RL Anhang IV im Pla-
nungsraum, die ggf. durch das Planvorhaben gestört bzw. deren Wohn- Nist-, 
Brut- oder Zufluchtsstätten durch das Planvorhaben zerstört werden könnten, 
liegen lt. Artenschutzprüfung nicht vor.  

Die 1. Änderung und Erweiterung des BP 38 führt nicht zu einer Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit. Auch die landschaftsorientierte Erholungseignung des 
Planungsraumes wird nicht erheblich beeinträchtigt.  

Die Änderung und Erweiterung des BP 38 führt zu einer Inanspruchnahme von 
Biotop- und Nutzungstypen geringer bis mittlerer Bedeutung. Es werden im Be-
bauungsplan für das Plangebiet Pflanzfestsetzungen und die Festsetzung von 
„Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung  von Boden, Natur und 
Landschaft“ ausgewiesen, bestehende Baurechte werden dabei  zurückgenom-
men, potenzielle Bauflächen also reduziert. Aus artenschutzfachlicher Sicht ist 
durch das Planvorhaben bei Berücksichtigung der in Kap. 15.1 beschriebenen 
Vermeidungsmaßnahmen keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der 
lokalen Populationen der „planungsrelevanten Arten“ zu erwarten. Das Eintreten 
artenschutzrechtlich relevanter Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG ergibt 
sich nicht. Erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen für das Schutzgut Tiere 
und Pflanzen gehen daher von dem Planvorhaben nicht aus. 
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Im Hinblick auf das Schutzgut Boden sind durch die 1. Änderung und Erweite-
rung des BP 38 schutzwürdige Böden betroffen. Es ist ein schonender Umgang 
mit dem bei den Baumaßnahmen gewonnenen Oberboden erforderlich. Die vor-
beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen dienen der Kompensation des Eingriffs in 
den belebten Boden. Somit sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
zu erwarten. 

Für die Teilschutzgüter Oberflächenwasser und Grundwasser sind durch die Än-
derung und Erweiterung des BP 38 aufgrund der nur minimalen Zunahme des 
Gefährdungsrisikos voraussichtlich keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu erwarten.  

Mit der vorgesehenen Änderung und Erweiterung des BP 38 sind keine erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen für das Schutzgut Klima / Luft zu erwarten. 

Für das Schutzgut Landschaftsbild und Erholungseignung sind durch die Ände-
rung und Erweiterung des BP 38 keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
zu erwarten, da durch die vorgesehene Eingrünung der Stellplatzanlage mit 
Hochstämmen und Gebüschen eine Verbesserung des Landschaftsbildes erreicht 
wird.  

Durch die Änderung und Erweiterung des BP 38 sind keine Kultur- und Sachgü-
ter betroffen. 

Die Einzelbeurteilung der Umweltschutzgüter führt zu dem Ergebnis, dass es 
durch die Planänderung und Erweiterung für keines der Schutzgüter zu erhebli-
chen nachteiligen Beeinträchtigungen kommt. Es sind daher keine sich kumulie-
renden Wechselwirkungen erkennbar. 

Die unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft können durch die Fest-
setzung von Ausgleichsmaßnahmen  innerhalb des Geltungsbereiches des BP 38 
vollständig ausgeglichen werden (vgl. auch Eingriffs-Ausgleichsbilanz, Tabelle 
1 und 2 gem. Anlage).  

Die gemäß Anlage zu §2 Abs. 4 und §2a BauGB durchzuführende Umweltprü-
fung kommt zu dem Ergebnis, dass die 1. Änderung und Erweiterung des Be-
bauungsplanes Nr. 38 „Ihne“ nicht zu erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
auf die relevanten Schutzgüter Mensch, Biotope - Tiere und Pflanzen und Boden, 
Wasser, Klima / Luft, Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter führt. Die  nach-
teiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter Biotope und Boden können innerhalb 
des Geltungsbereiches vollständig ausgeglichen werden. 

Der Umweltbericht wird entsprechend dem zunehmenden Konkretisierungsgrad 
der Planung ggfs. angepasst.  
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Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 
 

Tabelle 1: Ausgangszustand 

1 2 3 4 5 6 7

lfd.Nr. Biotoptyp* Fläche Grund- Gesamt- Gesamt Einzel-

wert korrektur- wert flächen-

(m²) faktor wert

1. GI-Fläche lt. rechtskräftigem B-Plan      

Baufläche, 80 % der Gesamtfläche 2.549 0 1 0 0

Freifläche im Gewerbegebiet, 20 % der Gesamtfläche 637 2 1 2 1.274

Freifläche im Gewerbegebiet: unbebaubare Hanglage 2.189 2 1 2 4.378

Wendeanlage 421 0 1 0 0

8. private Gartenfläche 203 2 1 2 406

10. private Grünflächen in Gewerbegebieten 540 2 1 2 1.080

24. Grünland, intensiv genutzt 3.580 4 1 4 14.320

30. Fläche z. Schutz, Pflege u. Entwicklung: Niederwald 2.395 8 1 8 19.160

35. Hecken, Gebüsche, Feldgehölze, gering strukturiert 259 6 1 6 1.554

39. Teichanlage 316 9 1 9 2.844

39. Fließgewässer 141 9 1 9 1.269

Größe des Plangebietes: 13.230

     

Gesamtflächenwert A: 46.285

 

A. Ausgangszustand des Plangebietes im Geltungsbereich des Bebauunglanes

* bewertet nach Biotoptypenliste-Bestandsbewertung MK, 2002

 

Erläuterung: Es werden die Festsetzungen des rechtskräftigen B-Planes und im 
Erweiterungsbereich die Nutzung vor Beginn der vorbereitenden Arbeiten zu 
Grunde gelegt. Die Darstellung erfolgt im Bestandsplan (s. Anlage 1 zur Be-
gründung).  



Stadt Meinerzhagen 
Begründung zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 38 „Ihne“ 
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Tabelle 2: Zustand des Plangebietes gem. den Festsetzungen des Bebauungsplanes 

1 2 4 5 6 7

Code Biotoptyp Fläche Grund- Gesamt- Gesamt Einzel-

wert korrektur- wert flächen-

faktor wert

m²

1.*/ 1.1** Baufläche ( Baugrenze), Verkehrsfläche 2.756 0 1 0 0

10.* priv.Grünfl. in Industr. u. Gewerbegb. 1.974 2 1 2 3.948

1.4** teilv. Fl., Rasengitter, Rasenfuge, 2.209 0,5 1 0,5 1.105

Drainpflaster (Stellplatzanlage)

1.** Garage, neu 163 0 1 0 0

8.*/4.1** Hausgarten 203 2 1 2 406

35.* / 8.1** Feldgehölz (Niederwald gem. rechts- 1.976 8 1 8 15.808

kräftigem B-Plan Nr. 38 (a)

8.1**  freiwachsende Hecke, Gehölzstreifen (b) 212 6 1 6 1.272

8.2**  Einzelbaum, heimisch (20 Stück  à 25 m² 550 6 1 6 3.300

Krone) ( c )

8.1** Felgehölz (d) 2.730 6 1 6 16.380

Teiche 316 9 1 9 2.844

Fließgewässer 141 9 1 9 1.269

Größe des Plangebietes 13.230

Gesamtflächenwert B: 46.332
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B. Zustand des Plangebietes gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes

Gesamtbilanz (Wert B - Wert A)

* als Bestandserhalt bewertet nach Biotoptypenliste - Bestandsbewertung Märkischer Kreis, Mai 2002

** bewertet nach: Arbeishilfe für die Bauleitplanung , 2001

 

Erläuterung: 

Die festgesetzten Baumpflanzungen zur Eingrünung der Stellplatzanlage und zur 
Einbindung ins Landschaftsbild  werden in der Fläche  bilanziert. Somit entfallen 
anteilig freiwachsende Hecke, Gehölzstreifen, sofern sie von den Baumkronen 
überlagert werden.  

Grünkonzept Landschaftsarchitekten 
Dipl.- Ing. Klaus Deppe 
Bischofsmühle 3 
48653 Coesfeld 
Fon: 02541 / 85027, Fax: 02541 /85049 
e-Mail: info@gruenkonzept-deppe.de 


















































































